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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steighilfe zur Unter-
stützung einer Person beim Überwinden von Höhenun-
terschieden, insbesondere beim Besteigen von Bauten,
wie Schornsteinen, Gittermasten oder Windenergiean-
lagen über Leitern, Treppen oder dergleichen, umfas-
send eine Absturzsicherungseinrichtung, eine ortsfeste
Konstantzugwinde mit einem Antriebsmotor und ein von
der Konstantzugwinde angetriebenes Zugelement zum
Aufbringen einer im Wesentlichen konstanten Zugkraft
in einer nach oben weisenden Richtung auf die zu un-
terstützende Person, wobei die Zugkraft kleiner ist als
eine entgegen der Kraftangriffsrichtung des Zugele-
ments einwirkende Gewichtskraftkomponente der Per-
son.
[0002] Das Überwinden großer Höhen beim Bestei-
gen von Schornsteinen, Gittermasten oder Windener-
gieanlagen über Steigleitern stellt für eine die Leitern
besteigende Person eine erhebliche körperliche An-
strengung dar, die mit einem großen Kraft- und Energie-
aufwand verbunden ist. Auf sehr steilen oder vertikalen
Leitern an Schornsteinen oder dergleichen werden zu-
dem selbst beim Anhalten die Arme der Person mit einer
beträchtlichen Zugkraft belastet, da sich ihr Schwer-
punkt in diesem Fall nicht vertikal oberhalb von ihrer
Standfläche auf dem jeweiligen Leiterholm befindet.
Entsprechendes gilt jedoch auch für einen Aufstieg über
Leitern in einem Bergwerks- oder Brunnenschacht oder
für Kletterübungen an Kletterwänden, wo es vorteilhaft
sein kann, das Körpergewicht je nach Verfassung und
Können des Kletterers mehr oder weniger stark zu ent-
lasten.
[0003] Als Hilfsmittel zur Überwindung von Höhenun-
terschieden auf andere Weise als über Leitern oder
Treppen gibt es die verschiedensten Formen von Auf-
zügen, Seilbahnen, Zahnradbahnen, Fahrtreppen,
Schrägaufzügen, Hebebühnen, Kränen, Umlaufaufzü-
gen und dergleichen. Für alle diese genannten Hilfsmit-
tel gibt es jedoch strenge gesetzliche Auflagen und Ver-
ordnungen, wie zum Beispiel in Deutschland die Auf-
zugsanlagenverordnung, deren Umsetzung hohe Ko-
sten verursacht. Diese sind wirtschaftlich jedoch nur
dann vertretbar, wenn die Hilfsmittel häufig und/oder
gleichzeitig von vielen Personen benutzt werden, was
bei den zuvor genannten Anwendungen nicht der Fall
ist.
[0004] Aus der US-A-4,997,064 ist bereits eine Vor-
richtung zum automatischen Sichern eines Kletterers an
einer Kletterwand bekannt, die eine Absturzsicherungs-
einrichtung und eine Einrichtung zur Vermeidung eines
Durchhangs eines Sicherungsseils der Absturzsiche-
rungseinrichtung umfasst, wobei diese letztere Einrich-
tung entweder von einem Gegengewicht oder einer
ortsfesten, motorisch angetriebenen Konstantzugwinde
gebildet wird, die eine kleine nach oben wirkende Zug-
kraft auf das Zugseil und damit auf den Kletterer ausübt.
Diese Vorrichtung kann jedoch nicht als Steighilfe ein-

gesetzt werden, da sie keine Bewegungsumkehr auf der
Leiter gestattet, weil die Absturzsicherungseinrichtung
eine Bewegung des Zugseils in Abstiegsrichtung blok-
kiert. Bei einer Verwendung als Steighilfe könnte diese
Blockierung zudem nur dadurch aufgehoben werden,
dass der Kletterer von der Leiter springt, da es ihm sonst
nicht gelingen würde, die Absturzsicherungseinrichtung
entgegen der Zugkraft der Winde auszulösen. Außer-
dem verhindert die Absturzsicherungseinrichtung auch
das Ablassen des Zugseils für einen weiteren Kletterer.
[0005] Aus der US-A-4,538,703 ist weiter bereits ein
Sicherheitssystem für einen Aufstieg über eine Leiter
bekannt, das eine Absturzsicherungseinrichtung und ei-
ne Steighilfe zur Erleichterung des Aufstiegs umfasst,
deren Zugkraft von einem Gegengewicht aufgebracht
wird. Bei der bekannten Steighilfe muss die Person je-
doch bei jedem Abwärtssteigen auf der Leiter mit dem
Zugseil das Gegengewicht nach oben ziehen, um es für
einen nachfolgenden Aufstieg wieder in eine Ausgangs-
position in der Nähe der Umlenkrollenanordnung zu
bringen. Da ein Teil der Gewichtskraft der aufsteigenden
Person vom Gegengewicht und der Rest durch ein auf
einer Leitersprosse stehendes Bein der Person abge-
fangen wird, ist dieser Vorgang sehr kraftaufwendig und
mühevoll, weil sich die Person beim Herabsteigen auf
der Leiter nach unten abstoßen muss. Wie in der US-A-
4,997,064 ist die Absturzsicherungseinrichtung ortsfest
am oberen Ende der Leiter angeordnet und wirkt auf das
Zugseil ein.
[0006] Eine ähnliche Steighilfe ist auch aus der US-A-
4,252,214 bekannt, bei der das über einen Flaschenzug
mit dem Zugseil verbundene Gegengewicht als Kolben
ausgebildet ist, der sich in einem mit Flüssigkeit gefüll-
ten vertikalen Zylinder auf und ab bewegt, wobei auch
hier beim Abwärtssteigen auf der Leiter von der herab-
steigenden Person eine Zugkraft auf das Gegengewicht
aufgebracht werden muss, um dieses im Kolben nach
oben zu ziehen.
[0007] Aus der WO 99/24122 ist weiter eine Steighilfe
mit einer motorgetriebenen Winde bekannt, die ebenso
wie die am Seil hängende Person vom seil getragen
wird und die eine oberhalb der Winde am Seil angrei-
fende Absturzsicherungseinrichtung umfasst. Diese
Steighilfe ermöglicht jedoch kein Absteigen am Seil
ohne Ausrücken der Absturzsicherungseinrichtung.
Beim Reißen des Seils oberhalb der Absturzsiche-
rungseinrichtung ist zudem ein Absturz unvermeidlich.
[0008] Absturzsicherungseinrichtungen mit einem
entlang einer Führung verschiebbaren Schlitten sind
grundsätzlich an sich bekannt, ebenso wie Konstant-
zugwinden mit einem Antriebsmotor und einer Seiltrom-
mel, bei denen die von einer Seiltrommel auf ein Zugseil
der Winde ausgeübte Zugkraft einen vorbestimmten
Wert aufweist. Derartige Konstantzugwinden werden
unter anderem als Mooringwinden für die Festmacher-
leinen von Schiffen in Häfen eingesetzt, wo das Zugseil
eingeholt wird, wenn bei steigendem Wasserstand die
vom jeweiligen Schiff auf das freie Ende des Zugseils
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ausgeübte Kraft abnimmt, um das Abdriften zu verhin-
dern, und wo das Zugseil ausgelassen wird, wenn bei
sinkendem Wasserstand die vom jeweiligen Schiff auf
das freie Ende des Zugseils ausgeübte Kraft größer
wird, um ein Aufhängen an der Kaimauer zu verhindern.
[0009] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Steighilfe der eingangs genannten
Art dahingehend zu verbessern, dass die unterstützte
Person an jeder Stelle anhalten und beliebig nach oben
oder unten weiter steigen kann, dass die Steighilfe beim
Absteigen keine Belastung für die absteigende Person
darstellt, und dass das freie Ende des Zugelements
leichter zum unteren Ende der Leitern, Treppen oder
dergleichen zurück bewegt werden kann, um weiteren
Personen den Aufstieg und ggf. einen gemeinsamen
Aufenthalt am oberen Ende der Leitern, Treppen oder
dergleichen zu ermöglichen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Steighilfe vom Zugelement ge-
trennte Einrichtungen zur Unterbrechung der Energie-
zufuhr zum Antriebsmotor oder der Kraftübertragung
vom Antriebsmotor auf das Zugelement umfasst, die im
Wesentlichen von jeder Stelle der Leitern, Treppen oder
dergleichen betätigbar sind, und dass die Absturzsiche-
rungseinrichtung einen Schlitten umfasst, der entlang
einer vom Zugelement getrennten Führung verschieb-
bar ist.
[0011] Durch die Trennung der Funktionen Zugkraft-
übertragung und Betätigung der Konstantzugwinde wird
sichergestellt, dass diese letztere beliebig zugeschaltet,
abgeschaltet oder wieder zugeschaltet werden kann,
während durch die Trennung der Funktionen Absturzsi-
cherung und Unterstützung des Aufstiegs sichergestellt
wird, dass die Absturzsicherungseinrichtung ungeach-
tet des Betriebszustandes der Konstantzugwinde im-
mer in gleicher Weise wirksam ist. Durch die erfindungs-
gemäße Merkmalskombination wird für Personen, die
nur sporadisch größere Höhenunterschiede auf Leitern,
Treppen oder dergleichen zu überwinden haben, eine
wirtschaftlich einsetzbare Steighilfe bereitgestellt, wel-
che die Personen beim Aufsteigen wirksam unterstützt,
welche es zudem ermöglicht, an jeder Stelle anzuhalten
und beliebig nach oben oder unten weiter zu steigen,
und welche beim Absteigen keine Belastung für die ab-
steigenden Personen darstellt.
[0012] Der Antriebsmotor ist bevorzugt ein Elektro-
motor, dessen Stromkreis geschlossen und unterbro-
chen werden kann, um den Elektromotor einzuschalten
bzw. auszuschalten, wenn das Zugelement beim Auf-
stieg auf die Leiter mit der konstanten Zugkraft beauf-
schlagt bzw. beim Abstieg von der Leiter entlastet wer-
den soll. Als Alternative zu einem Elektromotor sind je-
doch grundsätzlich auch andere Antriebsmotoren ein-
setzbar, beispielsweise Verbrennungsmotoren, deren
Zündung nach Bedarf abgestellt oder eingeschaltet
werden kann, Hydraulikmotoren, deren Pumprate nach
Bedarf verändert werden kann, oder jegliche anderen
Motoren, die eine Unterbrechung der Energiezufuhr

oder der Kraftübertragung gestatten, wie beispielsweise
Stirling- oder Luftmotoren bzw. Federmotoren.
[0013] Neben dem Antriebsmotor und einer Trommel
oder anderen Einrichtung zum Aufwickeln des Zugele-
ments, das vorzugsweise von einem Seil gebildet wird,
jedoch auch in Form einer Kette oder eines Gurtes oder
Riemens oder eines anderen biegsamen Zugkraftüber-
tragungselements vorliegen kann, umfasst die Kon-
stantzugwinde Drehmomentsteuereinrichtungen zur
Erzeugung eines im Wesentlichen konstanten Trom-
meldrehmoments und damit einer im Wesentlichen kon-
stanten Kraft im Zugelement, die zum Beispiel eine zwi-
schen dem Antriebsmotor und der Trommel angeordne-
te Turbokupplung, Rutschkupplung, Induktionskupp-
lung oder Permanentmagnetkupplung umfassen kön-
nen oder die bei Verwendung eines Elektromotors oder
Verbrennungsmotors in Form einer elektronischen Re-
geleinrichtung bzw. bei Verwendung von Hydraulikmo-
toren in Form einer Proportionalsteuerung vorliegen
können, jedoch nicht darauf beschränkt sind.
[0014] Bevorzugt wird als Antriebsmotor ein soge-
nannter Drehfeldmagnet verwendet, d.h. ein kurz-
schlussfest ausgelegter Drehstrom-Asynchronmotor,
der im Stillstand bei voller Netzspannung eingeschaltet
sein kann und dann ein konstantes Drehmoment hält,
das sich bei geringen Drehzahlen, wie sie durch die ge-
ringen Aufstiegsgeschwindigkeiten beim Besteigen ei-
ner Leiter an der Trommel hervorgerufen werden, nicht
nennenswert verändert und dadurch im Kontext der vor-
liegenden Erfindung als konstant bezeichnet wird.
[0015] Durch eine entsprechende Wahl oder Ausge-
staltung der Drehmomentsteuereinrichtungen kann das
Drehmoment der Trommel und damit die vom Zugele-
ment auf eine aufsteigende Person ausgeübte Zugkraft
auf einen gleichbleibenden festen Wert eingestellt wer-
den, der kleiner ist als die Gewichtskraft einer einzelnen
Person bzw. die kleinste Gewichtskraft einer Gruppe
von Personen, für deren Gebrauch die Steighilfe vorge-
sehen ist, und bei einem Eigengewicht der Personen
zwischen 700 bis 900 N zum Beispiel 500 N betragen
kann.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Alternative oder
weiteren Erfindungsvariante kann jedoch auch vorge-
sehen werden, dass die Zugkraft entsprechend dem Be-
darf einstellbar ist, zum Beispiel durch Regelung der an
einem Elektromotor angelegten Spannung oder des Ab-
standes zweier Kupplungsscheiben einer Magnetkupp-
lung.
[0017] Zum Abstellen des Antriebsmotors von einer
beliebigen Stelle der Leiter, Treppe oder dergleichen
kann zweckmäßig ein Schnurschalter verwendet wer-
den, mit dem sich zum Beispiel der Stromkreis eines als
Antriebsmotor verwendeten Elektromotors unterbre-
chen bzw. schließen oder die Zündung eines als An-
triebsmotor verwendeten Verbrennungsmotors abstel-
len bzw. einschalten lässt. Alternativ dazu kann jedoch
auch eine Fernbedienung verwendet werden, um zum
Beispiel einen Schalter im Stromkreis des Elektromo-
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tors oder ein Stellglied der Drehmomentsteuereinrich-
tung zu verstellen.
[0018] Die Konstantzugwinde kann am oberen Ende
der Leitern, Treppen oder dergleichen angeordnet sein,
was beispielsweise bei Leitern oder Treppen in Schäch-
ten oder Brunnen bevorzugt wird, wo das obere Ende
der Leitern auf Bodenniveau gelegen ist. Bei Bauwer-
ken, deren unteres Ende auf Bodenniveau gelegen ist,
wie beispielsweise Schornsteinen, Windenergieanla-
gen oder Gittermasten, befindet sich die Konstantzug-
winde vorzugsweise am unteren Ende der Leitern oder
Treppen, wobei ihr Zugelement über eine Umlenkein-
richtung an deren oberem Ende umgelenkt ist. Bei Ver-
wendung einer Umlenkeinrichtung am oberem Ende der
Leitern oder Treppen kann die Konstantzugwinde
grundsätzlich auch auf jedem beliebigen Niveau dazwi-
schen angeordnet werden.
[0019] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass sich das
Zugelement im Freilauf von der Trommel der Konstant-
zugwinde abwickelt, wenn die Energiezufuhr zum An-
triebsmotor bzw. die Kraftübertragung zum Zugelement
unterbrochen ist. Auf diese Weise kann das Zugelement
mit einer verhältnismäßig geringen Kraft von der Trom-
mel abgezogen werden, wobei diese Kraft entweder
ohne weiteres durch die auf den Leitern, Treppen oder
dergleichen absteigende Person aufgebracht werden
kann, an deren Sicherheitsgurt oder Gurtgeschirr das
freie Ende des Zugelements befestigt ist, oder durch ein
am freien Ende des Zugelements angebrachtes Rück-
holgewicht, dessen Gewichtskraft das freie Ende des
Zugelements zum Beispiel nach einer Unterbrechung
der Energiezufuhr zum Antriebsmotor der Konstantzug-
winde und nach dem Lösen vom Sicherheitsgurt oder
Gurtgeschirr bis zum unteren Ende der Leiter oder Trep-
pe nach unten zieht.
[0020] Alternativ sieht eine andere vorteilhafte Aus-
gestaltung der Erfindung vor, dass die Drehrichtung der
Konstantzugwinde umgekehrt werden kann, um das
nach dem Aufsteigen einer Person von deren Sicher-
heitsgurt oder Gurtgeschirr gelöste freie Ende des Zu-
gelements wieder zum unteren Ende der Leiter, Treppe
oder dergleichen zu holen, wo es für den Aufstieg einer
weiteren Person mit deren Sicherheitsgurt oder Gurtge-
schirr verbunden werden kann.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung kann die Steighilfe nicht nur als
Unterstützung für Personen beim Überwinden von Hö-
henunterschieden eingesetzt werden, sondern zusätz-
lich auch zum Materialtransport, indem das freie Ende
des Zugelements mit einem Materialtransportbehälter
oder dergleichen verbunden wird, der durch eine Füh-
rung entlang der Leitern, Treppen oder dergleichen ver-
schiebbar ist.
[0022] Diese Führung kann zum Beispiel von einem
gespannten Seil gebildet werden, oder bei Leitern alter-
nativ zum Beispiel von einem Leiterholm oder einer zu
den Leiterholmen parallelen Schiene, auf welcher der
Transportbehälter verschiebbar ist. Die Führung kann

gleichzeitig auch einen Teil einer Sicherungseinrichtung
bilden, die nach geltenden Sicherheitsvorschriften an
höheren Leitern oder Treppen vorhanden sein muss,
um ein Abstürzen von Personen zu verhindern, wenn
diese den Halt auf der Leiter oder Treppe verlieren. Die-
se an sich bekannten Sicherungseinrichtungen beste-
hen in der Regel aus einem entlang der Führung ver-
schiebbaren Sicherungsschlitten, der bei einem Absturz
blockiert und einen freien Fall der Person verhindert.
[0023] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung in schematischer Weise dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine teilweise weggeschnittene Vordersei-
tenansicht einer Steigleiter und einer das Besteigen
der Steigleiter erleichternden erfindungsgemäßen
Steighilfe.

Fig. 2: eine Seitenansicht der Leiter und der Steig-
hilfe.

[0024] Die in der Zeichnung dargestellte Steigleiter 2
für eine Windenergieanlage besteht im Wesentlichen
aus einem vertikalen Tragholm 4, der in regelmäßigen
vertikalen Abständen durch Halterungen (nicht darge-
stellt) an der Innenwand des Rotormasts der Windener-
gieanlage befestigt ist. Der Tragholm 4 trägt eine Mehr-
zahl von seitlich überstehenden Leitersprossenpaaren
6, die in gleichen Abständen am Tragholm 4 befestigt
sind.
[0025] Entlang des Tragholms 4 ist ein Sicherungs-
schlitten 8 einer Absturzsicherungseinrichtung geführt
verschiebbar, die einen Absturz einer auf der Leiter 2
nach oben oder nach unten steigenden Person 10 ver-
hindern soll. Der Sicherungsschlitten 8 umfasst einen
Sicherungshebel 11, der im Schlitten 8 schwenkbar ge-
lagert ist, über ein Fangseil 12 mit einem Sicherheitsgurt
14 eines Gurtgeschirrs 16 verbunden ist und einen form-
schlüssigen oder reibschlüssigen Halteeingriff des
Schlittens 8 mit dem Tragholm 4 bewirkt, wenn er beim
Absturz der Person 10 nach unten verschwenkt wird.
Das Gurtgeschirr 16, das vor einem Aufstieg über die
Leiter 2 von der aufsteigenden Person 10 angelegt wer-
den muss, weist eine für den Fachmann bekannte Kon-
struktion und Funktionsweise auf und soll daher nicht
näher beschrieben werden.
[0026] Die Steighilfe besteht im Wesentlichen aus ei-
ner sogenannten Konstantzugwinde 18, die bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel in der Nähe des un-
teren Endes der Leiter 2 auf dem Boden des Rotorma-
stes der Windenergieanlage montiert ist, sowie einem
Zugseil 20, das über eine am oberen Ende der Leiter 2
montierte Umlenkrolle 22 geführt ist, wobei sein eines
Ende auf einer Seiltrommel 24 der Konstantzugwinde
18 aufgewickelt ist und sein anderes freies Ende mit
dem Gurtgeschirr 16 verbindbar ist, so dass mit Hilfe
des Zugseils 20 eine nach oben wirkende Zugkraft auf
das Gurtgeschirr 16 und damit auf eine auf der Steiglei-
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ter 2 nach oben steigende Person 10 ausgeübt werden
kann, um dieser Person 10 den Aufstieg zu erleichtern.
[0027] Das freie Ende des Zugseils 20 kann zum Bei-
spiel mittels eines Karabinerhakens oder dergleichen
direkt mit dem Gurtgeschirr 16 verbunden werden, greift
jedoch bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel an
einem oberhalb des Sicherungsschlittens 8 auf dem
Tragholm 4 der Leiter 2 verschiebbaren Rückholschlit-
ten 26 an. Dieser kann über ein Halteseil 28 mit dem
Gurtgeschirr 16 verbunden werden, vorzugsweise im
Brustbereich, so dass die Person 10 vom Gurtgeschirr
16 in aufrechter Lage gehalten wird, wenn er beim Auf-
stieg auf der Leiter 2 abrutscht und am Halteseil 28
hängt.
[0028] Neben der Seiltrommel 24 und einem elektri-
schen Antriebsmotor 30 als Drehantrieb für die Seil-
trommel 24 umfasst die Konstantzugwinde 18 ein zwi-
schen dem Antriebsmotor 30 und der Seiltrommel 24
angeordnetes Untersetzungsgetriebe 32, sowie eine
zwischen dem Untersetzungsgetriebe 32 und dem An-
triebsmotor 30 angeordnete hydrokinetische Kupplung
oder Turbokupplung 34, die zusammen mit dem An-
triebsmotor 30 und dem Untersetzungsgetriebe 32 in ei-
nem Gehäuse 36 untergebracht ist. Die Kupplung 34 ist
so eingestellt, dass die Seiltrommel 24 bei eingeschal-
tetem Antriebsmotor 30 von diesem mit einem im We-
sentlichen konstanten Drehmoment beaufschlagt wird.
Dieses Drehmoment entspricht einer Zugkraft im Zug-
seil 20, die kleiner ist als das Eigengewicht der jeweili-
gen, auf der Leiter 2 nach oben steigenden Person 10.
[0029] Alternativ kann ein sogenannter Drehfeldma-
gnet, d.h. ein kurzschlussfester Drehstrom-Asynchron-
motor, verwendet werden, dessen konstantes Still-
standsdrehmoment durch Veränderung der angelegten
Spannung eingestellt werden kann. Derartige Drehfeld-
magnete sind beispielsweise von der Fa. Georgii Ko-
bold, August Heine GmbH & Co., Leinfelden-Echterdin-
gen, Deutschland, erhältlich.
[0030] Bevorzugt wird im Betrieb ein Drehmoment
eingestellt, das einer Zugkraft im Zugseil 20 von etwa
500 N entspricht, so dass beim Einsatz der Steighilfe
eine auf der Leiter 2 nach oben steigende Person 10
während ihres Aufstiegs mit dieser Zugkraft nach oben
gezogen wird und damit bei einem Körpergewicht von
750 N der zum Besteigen der Leiter 2 erforderliche En-
ergieaufwand auf etwa ein Drittel verringert wird. Wenn
der Aufstieg beendet ist oder abgebrochen werden soll,
zum Beispiel um auf der Leiter 2 wieder nach unten zu
steigen, kann die Zugkraft im Zugseil 20 von der auf der
Leiter 2 stehenden Person entlastet werden, indem die
Energiezufuhr zum Antriebsmotor 30 oder die Kraft-
übertragung vom Antriebsmotor 30 zur Seiltrommel 24
unterbrochen wird.
[0031] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind dazu in einem Speisestromkreis des Antriebsmo-
tors 30 zwei Schnurschalter 40, 42 vorgesehen, die je-
weils durch eine zur Steigleiter 2 parallele Zugschnur
44, 46 links bzw. rechts der Steigleiter 2 betätigt werden.

Die beiden Zugschnüre 44, 46 sind in ringförmigen Füh-
rungen (nicht dargestellt) entlang der Leiter 2 nach oben
geführt und sind nahe dem oberen Ende der Leiter 2
durch einen zweiarmigen Wippenhebel 48 verbunden,
der in seiner Mitte gelenkig am Leiterholm 4 befestigt
ist. Durch diese Maßnahme wird die linke Zugschnur 44
nach oben gezogen und der linke Schnurschalter 40 be-
tätigt, wenn eine nach unten wirkende Zugkraft auf die
rechte Zugschnur 46 aufgebracht wird, und umgekehrt
die rechte Zugschnur 46 nach oben gezogen und der
rechte Schnurschalter 42 betätigt, wenn eine nach un-
ten wirkende Zugkraft auf die linke Zugschnur 44 auf-
gebracht wird. Im zuerst genannten Fall wird der Strom-
kreis des Antriebsmotors 30 vom Schnurschalter 40 un-
terbrochen, während er im zuletzt genannten Fall vom
Schnurschalter 42 geschlossen wird, so dass sowohl
das Einschalten als auch das Ausschalten des Antriebs-
motors 30 durch einen Zug nach unten an der entspre-
chenden Zugschnur 44, 46 erfolgen kann. Die gleiche
Wirkung könnte erzielt werden, wenn die beiden
Schnurschalter 40, 42 am oberen Ende der Leiter an-
geordnet werden.
[0032] Durch Abschalten des Antriebsmotors 30 und
Aushängen des Karabinerhakens am Gurtgeschirr 16
wird eine Abwärtsbewegung des Rückholschlittens 26
zum unteren Ende der Leiter 2 ermöglicht, wo dann das
Gurtgeschirr 16 einer weiteren Person 10 für einen er-
neuten Aufstieg mit dem Schlitten 26 verbunden werden
kann. Das Eigengewicht des Rückholschlittens 26 ist
dabei so gewählt, dass es größer ist, als die Summe des
Eigengewichts des Zugseils 20 zwischen Seiltrommel
24 und Umlenkrolle 22 und dem Reibungswiderstand
der Seiltrommel 24 der abgeschalteten Konstantzug-
winde 18. Das bedeutet, dass sich der Rückholschlitten
28 nach Abschalten des Antriebsmotors 30 der Winde
18 selbsttätig entlang des Tragholms 4 nach unten be-
wegt, wenn er nach dem Lösen vom Gurtgeschirr 16 am
oberen Ende des Tragholms 4 der Leiter 2 freigegeben
wird. Ein Eigengewicht des Rückholschlittens 26 von 50
N ist dazu gewöhnlich ausreichend.
[0033] Als Alternative kann vorgesehen werden, den
Rückholschlitten 26 durch Umkehr der Drehrichtung der
Konstantzugwinde 18 wieder nach unten zu fahren, wo-
durch sein Eigengewicht verringert werden kann. Die
Umkehr der Drehrichtung der Konstantzugwinde 18 er-
folgt zweckmäßig ebenfalls durch Betätigung der Zug-
schnüre 44, 46, wobei jedoch in diesem Fall der Strom-
kreis in beiden Schnurschaltern 40, 42 durch einen er-
sten Zug an der zugehörigen Zugschnur geschlossen
und durch einen weiteren Zug wieder unterbrochen
wird. Die beiden Schnurschalter 40, 42 führen Strom mit
jeweils umgekehrter Polung zum Antriebsmotor 30 der
Konstantzugwinde 18 zu, so dass der eine zum Ein-
bzw. Ausschalten der Aufwärtsfahrt und der andere zum
Ein- bzw. ausschalten der Abwärtsfahrt dient. An Stelle
des gelenkig angebrachten zweiarmigen Wippenhebels
48 kann auch eine feste Halterung für die oberen Enden
der Zugschnüre 44, 46 vorgesehen sein, die in diesem
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Fall wird durch ein- bzw, zweimaliges Ziehen nach oben
betätigt werden.
[0034] Bei Verwendung eines Drehfeldmagneten als
Konstantzugwinde kann darüber hinaus vorgesehen
werden, zwei verschiedene Spannungen am Drehfeld-
magneten anzulegen, und zwar eine höhere Spannung,
die ein Stillstandsdrehmoment entsprechend einer Zug-
kraft von ca. 500 N erzeugt, und eine geringere Span-
nung, die ein Stillstandsdrehmoment entsprechend ei-
ner Zugkraft von ca. 50 N erzeugt, so dass sich die von
der Konstantzugwinde 18 und vom Rückholschlitten 26
ausgeübten Zugkräfte in etwa die Waage halten. Diese
geringere Spannung wird durch einen Hauptschalter
(nicht dargestellt) eingeschaltet und liegt am Drehfeld-
magneten an, wenn die höhere Spannung mit einem der
Schnurschalter abgeschaltet worden ist.
[0035] Weiter kann eine Proportionalsteuerung oder
dergleichen vorgesehen sein, mit der sich mindestens
eine der am Drehfeldmagneten angelegten Spannun-
gen verändern lässt, um so das Drehmoment der Kon-
stantzugwinde 18 und damit die Zugkraft im Zugseil 20
an das Gewicht einer aufsteigenden Person 10, des
Rückholschlittens 26 oder einer am Ende des Zugseils
20 bzw. am Rückholschlitten 26 befestigten Last anzu-
passen.
[0036] Somit braucht das mit dem Gurtgeschirr 16
verbindbare freie Ende des Zugseils 20 nicht wie beim
Stand der Technik von Hand nach unten gezogen wer-
den, um den Aufstieg einer weiteren Person 10 mit der
Steighilfe 2 zu erleichtern. Statt dessen kann der Rück-
holschlitten 26 nach einem Lösen des Halteseils 28 ein-
fach durch Abschaltung des Antriebsmotors 30 bzw.
Umkehr von dessen Drehrichtung zum unteren Ende
der Leiter 2 bewegt werden, wo dann das Gurtgeschirr
16 einer weiteren Person 10 für einen erneuten Aufstieg
mit dem Schlitten 26 verbunden werden kann.
[0037] Der als Führung für den Rückholschlitten 26
dienende Tragholm 4 ist an seinem oberen und unteren
Ende mit einer mechanischen Sperre versehen, die ver-
hindert, dass der Rückholschlitten 26 seine Führung
verlässt. Der Rückholschlitten 26 selbst ist weiter so
ausgebildet, dass daran ein Werkzeugbehälter (nicht
dargestellt) befestigt werden kann, dessen Eigenge-
wicht einschließlich des Gewichts seines Inhalts und
des Gewichts des Rückholschlittens 26 unter der einge-
stellten Zugkraft im Zugseil von 500 N liegt, so dass der
Werkzeugbehälter durch Einschalten des Antriebsmo-
tors 30 nach oben gezogen werden kann.
[0038] Der zwischen der Innenwand des Rotorma-
stes und der Leiter 2 von der Seiltrommel 24 zur Um-
lenkrolle 22 verlaufende Teil des Zugseils 20 ist ebenso
wie Zugschnüre 44, 46 der Schnurschalter 40, 42 in
Führungen geführt, um ein Schlagen des Zugseils 20
bzw. der Zugschnüre 44, 46 zu verhindern. Diese Füh-
rungen sind vorzugsweise in Form von Augenschrau-
ben, Schweiß- oder Gussteilen (nicht dargestellt) aus-
gebildet, die nach hinten und seitlich überstehend in re-
gelmäßigen Abständen am Leiterholm 4 befestigt sind

und jeweils ein Auge für den Hindurchtritt des Zugseils
20 und der Zugschnüre 44, 46 aufweisen.

Patentansprüche

1. Steighilfe zur Unterstützung einer Person beim
Überwinden von Höhenunterschieden, insbeson-
dere beim Besteigen von Bauten, wie Schornstei-
nen, Gittermasten oder Windenergieanlagen über
Leitern, Treppen oder dergleichen, umfassend eine
Absturzsicherungseinrichtung, eine ortsfeste Kon-
stantzugwinde mit einem Antriebsmotor und ein von
der Konstantzugwinde angetriebenes Zugelement
zum Aufbringen einer im Wesentlichen konstanten
Zugkraft in einer nach oben weisenden Richtung
auf die zu unterstützende Person, wobei die Zug-
kraft kleiner ist als eine entgegen der Kraftangriffs-
richtung des Zugelements einwirkende Gewichts-
kraftkomponente der Person, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie vom Zugelement getrennte Ein-
richtungen (40, 42, 44, 46, 48) zur Unterbrechung
der Energiezufuhr zum Antriebsmotor (30) oder der
Kraftübertragung vom Antriebsmotor (30) auf das
Zugelement (20) umfasst, die im Wesentlichen von
jeder Stelle der Leitern (2), Treppen oder derglei-
chen betätigbar sind, und dass die Absturzsiche-
rungseinrichtung einen Schlitten (8) umfasst, der
entlang einer vom Zugelement (20) getrennten
Führung (4) verschiebbar ist.

2. Steighilfe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtungen (40, 42, 44, 46,
48) mindestens einen Schnurschalter (40, 42) und
mindestens eine entlang der Leitern (2), Treppen
oder dergleichen verlaufende Betätigungsschnur
(44, 46) umfassen.

3. Steighilfe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtungen zur Unterbre-
chung der Energiezufuhr bzw. Kraftübertragung ei-
ne drahtlose Fernbedienung umfassen, bei deren
Betätigung ein Signal zu einem Schalter oder einer
Regeleinrichtung der Konstantzugwinde übermit-
telt wird.

4. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Konstantzugwin-
de (18) eine Einrichtung (24) zum Aufwickeln des
Zugelements (20) aufweist, die sich nach einer Un-
terbrechung der Energiezufuhr bzw. Kraftübertra-
gung im Freilauf befindet.

5. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Konstantzugwin-
de (18) eine Einrichtung (24) zum Aufwickeln des
Zugelements (20) aufweist, deren Drehrichtung
umkehrbar ist.
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6. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Konstantzugwin-
de (18) eine Drehmomentsteuereinrichtung (34)
umfasst, die während einer Energiezufuhr zum An-
triebsmotor (30) für eine im Wesentlichen konstante
Zugkraft im Zugelement (20) sorgt.

7. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Konstantzug-
winde (18) unterschiedliche Drehmomente bzw.
Zugkräfte einstellbar sind.

8. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge-
kennzeichnet durch ein mit dem freien Ende des
Zugelements (20) verbundenes oder verbindbares
Rückholelement (26), das entlang einer stationären
Führung und vorzugsweise entlang der Führung (4)
für den Schlitten (8) der Absturzsicherungseinrich-
tung verschiebbar ist.

9. Steighilfe nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der Konstantzugwinde (18)
auf das Zugelement (20) aufgebrachte Zugkraft auf
einen solchen Wert einstellbar ist, dass sie sich mit
der Gewichtskraft des Rückholelements (26) im
Wesentlichen die Waage hält.

10. Steighilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ge-
kennzeichnet durch einen mit dem freien Ende
des Zugelements (20) oder dem Rückholelement
(26) verbindbaren Materialtransportbehälter.

Claims

1. Climbing aid for assisting an individual in negotiat-
ing different heights, in particular in climbing up
structures such as chimneys, lattice masts or wind
power plants via ladders, steps or the like, compris-
ing a falling-prevention arrangement, a stationary
automatic winch with a drive motor, and a pulling
element which is driven by the automatic winch and
is intended for applying an essentially constant ten-
sile force in an upwardly oriented direction to the
individual who is to be assisted, the tensile force be-
ing smaller than a weight component of the individ-
ual which acts counter to the direction in which the
pulling element applies force, characterized in
that it comprises arrangements (40, 42, 44, 46, 48)
which are separate from the pulling element, are in-
tended for interrupting the power supply to the drive
motor (30) or the transmission of force from the
drive motor (30) to the pulling element (20) and can
be actuated essentially from any location of the lad-
ders (2), steps or the like, and in that the falling-
prevention arrangement comprises a carriage (8)
which can be displaced along a guide (4) which is
separate from the pulling element (20).

2. Climbing aid according to Claim 1, characterized
in that the arrangements (40, 42, 44, 46, 48) com-
prise at least one cord switch (40, 42) and at least
one actuating cord (44, 46) running along the lad-
ders (2), steps or the like.

3. Climbing aid according to Claim 1, characterized
in that the arrangements for interrupting the power
supply or transmission of force comprise a wireless
remote control means, upon the actuation of which
a signal is transmitted to a switch or a control ar-
rangement of the automatic winch.

4. Climbing aid according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the automatic winch (18) has
an arrangement (24) which is intended for winding
up the pulling element (20) and freewheels follow-
ing interruption of the power supply or transmission
of force.

5. Climbing aid according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the automatic winch (18) has
an arrangement (24) which is intended for winding
up the pulling element (20) and of which the direc-
tion of rotation can be reversed.

6. Climbing aid according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the automatic winch (18)
comprises a torque-controlling arrangement (34)
which, during power supply to the drive motor (30),
ensures an essentially constant tensile force in the
pulling element (20).

7. Climbing aid according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that it is possible to set different
torques or tensile forces on the automatic winch
(18).

8. Climbing aid according to one of Claims 1 to 7,
characterized by a restoring element (26) which is,
or can be, connected to the free end of the pulling
element (20) and can be displaced along a station-
ary guide and preferably along the guide (4) for the
carriage (8) of the falling-prevention arrangement.

9. Climbing aid according to Claim 8, characterized
in that the tensile force which is applied to the pull-
ing element (20) by the automatic winch (18) can
be set to such a value that it essentially balances
the weight of the restoring element (26).

10. Climbing aid according to one of Claims 1 to 9,
characterized by a material-transporting container
which can be connected to the free end of the pull-
ing element (20) or the restoring element (26).
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Revendications

1. Auxiliaire d'ascension destiné à supporter une per-
sonne devant surmonter des différences de hau-
teur, en particulier devant escalader des bâtiments,
tels que des cheminées, des pylônes ou des instal-
lations éoliennes par le biais d'échelles, d'échelons
ou similaires, comprenant un dispositif de protec-
tion contre les chutes, un treuil d'amarrage automa-
tique fixe avec un moteur d'entraînement et un élé-
ment de traction entraîné par le treuil d'amarrage
automatique, pour appliquer une force de traction
essentiellement constante dans une direction
orientée vers le haut sur la personne à supporter,
la force de traction étant inférieure à une compo-
sante de force de pesanteur de la personne agis-
sant à l'encontre de la direction d'application de la
force de l'élément de traction, caractérisé en ce
qu'il comprend des dispositifs (40, 42, 44, 46, 48)
séparés de l'élément de traction pour interrompre
l'apport d'énergie au moteur d'entraînement (30) ou
la transmission de force du moteur d'entraînement
(30) à l'élément de traction (20), lesquels peuvent
être actionnés essentiellement depuis chaque po-
sition des échelles (2), échelons ou similaires, et en
ce que le dispositif de protection contre les chutes
comprend un glissoir (8) qui peut être déplacé le
long d'une coulisse (4) séparée de l'élément de
traction (20).

2. Auxiliaire d'ascension selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les dispositifs (40, 42, 44, 46,
48) comprennent au moins un interrupteur de cor-
don (40, 42) et au moins un cordon d'actionnement
(44, 46) s'étendant le long des échelles (2), éche-
lons ou similaire.

3. Auxiliaire d'ascension selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les dispositifs pour interrompre
l'apport d'énergie ou la transmission de force com-
prennent une commande à distance sans fil, dont
l'actionnement transmet un signal à un interrupteur
ou un dispositif de réglage du treuil d'amarrage
automatique.

4. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le treuil
d'amarrage automatique (18) présente un dispositif
(24) pour enrouler l'élément de traction (20) qui se
trouve en course libre après une interruption de l'ap-
port d'énergie ou du transfert de force.

5. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le treuil
d'amarrage automatique (18) présente un dispositif
(24) pour enrouler l'élément de traction (20), dont
le sens de rotation peut être inversé.

6. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le treuil
d'amarrage automatique (18) comprend un dispo-
sitif de commande de couple de rotation (34) qui
assure une force de traction essentiellement cons-
tante dans l'élément de traction (20) pendant un ap-
port d'énergie au moteur d'entraînement (30).

7. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que des
couples de rotation ou des forces de traction diffé-
rents peuvent être ajustés sur le treuil d'amarrage
automatique (18).

8. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé par un élément
de rappel (26) connecté ou pouvant être connecté
à l'extrémité libre de l'élément de traction (20), le-
quel peut être déplacé le long d'une coulisse sta-
tionnaire et de préférence le long de la coulisse (4)
pour le glissoir (8) du dispositif de protection contre
les chutes.

9. Auxiliaire d'ascension selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que la force de traction appliquée
par le treuil d'amarrage automatique (18) sur l'élé-
ment de traction (20) peut être ajustée à une valeur
telle qu'elle s'équilibre essentiellement avec la force
de la pesanteur de l'élément de rappel (26).

10. Auxiliaire d'ascension selon l'une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé par un conteneur
de transport de matériel pouvant être connecté à
l'extrémité libre de l'élément de traction (20) ou de
l'élément de rappel (26).

13 14



EP 1 277 495 B1

9


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

